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K u r r e n d e.
Nach Vorschrift des ersten Paragraphs des Papierstempelspa-

tents vom ZO. Jan. 1788. ist allgemein verordnet, daß jede Ur-
kunde deren Bestimmung ist, jemanden ein Recht zuzueig-
nen, oder in Behauptung einer Gerechtsame, oder in Vertheidi-
gung gegen einen Anspruch z u m B e w e i s zu dienen, auf ge-
stempelten Pap ie r geschrieben werden muß, wenn gleich die-
se Urkunde nur aussergerichtlich ausgestellt oder gesertiget
wurde, undnie bor Gertcht gelangen sollte.

Dessen ungeachtet wurde wahrgenommen^ daß die den Kräm-
mern und Handelsleuten von Magistraten, Obrigkeiten, Länder-
stellen, und andern Behörden, so wie auch die dem Salz-Toback-
undSlempclpapterhersckleisiertt bon den Administrazionen, dellPul-
ververschleißern von den Distriktskommanden, die den Eisenge-
werks - und Bergwerksproduktenverfchleißcrn, den Lotteriekollcktan-
ten, und andern derlei Verschleißern, die hiezu nöthigen obrigkeitl.
Lizenzen, Konzeßioncn und Tarissen entweder gar nicht, oder doch
nickt überall mit dem patentmassigen Stempel bezeichnet, auch in
jenen eingeführet sind, nicht
immer mit der vorgeschriebenen Stempelklasse gestempelt, ausgefer-
tiget, und ausgefolgt werden. » « . ^

Die hohe Hostammer hat der k. k. Toback-und Stcmpelge-
fälls-Dirckzion, und durch diese allen Länderberwaltungen des
Stempelgefalls in Gleichförmigkeit des oben angezogenen allge-
meinen Stempelpatents aufzutragen befunden, daß künftig alle
den Krämmern, Handelsleuten, Salz-Toback-Stempelpapier-
Pulver und andern derlei Verschleißl'rn, welche dieses Befugniß
von was immer für einer Obrigkeit oder Behörde einholen müßen',
so wie auch die den Verschleißern der Eisengewerbschaften, und der
Bergwerksprodukte zu Ertheilenden Lizenzen, Konzeßionen und
Tariffen, nach Vorschrfft dcs Stempelpatents, und zwar derge-
stalt klassenmasftg gesttmpelt, oder auf gestempelten Papier ausge-
fertiget werden müßen, daß zu einen monatlichen Verschleiß von 1.
bis 10O fl. die v i e r t e , von 120 bis sooft, die d r i t t e , von
s^o bis iocn fi. die zwe i te , und über 1020 fi. die erste
Stempelklasss angewendet wrrde.

Dicst Stemplulig muß auch so oft/ als eine Konzeßion, ki-



^ c u z , oder Tan'ss einem andern berliehen, oder auf einen änderen
Namen umgeschrieben wird, neuerdings vorgenommen werden,
nur dann, wenn diese Urkunden durch dieWtterung, oder an-
dere Zufalle unbrauchbar geworden, können solche, jedoch immer
nur dem n?znlichm Verleger und Verschlcißer, auf seinen eigenen
Namen, auf die ncmltche Art wie das unbrauchbar gewordenen
Stempelpapicr, unentgeltlich umgestempelt werden.

Welche höchste Weisung nun aus eingelangten hohen Hofkam-
merdekret vom z i . des vor. empfangen den i<2. d. M . zur allgemeinen
Venehmungswissenschaft eröfnet wird.

Laibach den i2.Horlmng i8c>o.

N a c h r l ch t. ' "
N tchdem ein Schkliendur.̂ stke? Gtistunasplatz von jährt. 8c: fi.

für Offiziers Wlttmen krainerisher Natlon, oder in Ermanglung deren
tn die Erlrdiaung gekommen ist,

ft werden sich jene, welche darauf emen Anspruch zu haben glau«
ben, d nnen 6 Wochen und ^ Tagen an dlê e VfroN)ln l( Stelle dilttlch
Zu verwinden wtsscn. Laidach' d^n l ^ Körnung 18)0.

D i - l ^ Ä p c s l ^ I . werden bei der R. F. HcrrschM^andstrU'ill
Unterkrcltn zwei.penschaftlche Mühlen, sammt den dazu gchörlgm
Acckcrn, nämlich Vormittag von 9 bis 12 Uyr dle Schloßmuhle, und
Nachmittag von 3 bis 6 Uhr die Mahl»und Sagmühl «" 3!̂ >ü̂ «ck
genannt, auf ^ nachemander folgende Jahre mittelst öffenttlchcr V e ^
stelgerung in Pacht gegeben werden. D<e oiessälllgen PachtbedmgniZje
können Täglich in dcr Amtskanzley bei dteser Hcnjchnft eingesehen
werden^ ^ ^^ ^.^«^,,„,,

.̂  .. ^,I<lnfetibtcthlltlg" '̂ '
Bei der k. k. Slaatsherlschalt V ktrlnghof werden am 12. März

d. I . und die daraui folqcnden 2 TageVokMtttag von 9 dls 12, und
Na-iMtttag von 3 dls 6 Uhr, nachstehend, an dcm nächst Mahrburg
am Pachen liegenden Kotjchkn, Ptkenner. Ltllwacher, dann Le'nters-
bergen erzeugte Bauweine; als von ocr 1793. Fachsunc, 94 Slart in

von der 1799. detto. 9StarttN

. _ „ ^ . Zusammen also 1̂ 3 Start in.
Samt Faß ganz, oder halb Starttnweib dem Melstdlethmden ge-

gen sogleiche baareBezablung hindanngegcben werden. Kauflustige de-
liede sich demnach an obbtstlmmten Tagen in dem Staalsyerrschaft



Viktrinaerhofischen Keller ausser Mahrbura einzufmdetu Ulbrwens
wird zur Vermeidung aller unangenehmen Mißdeutungen, dle Erinne-
rung beigefügt, daß mlt der Versteigerung nur dann in der obb« stimm-
ten Stund n, nämltchVortwttag um 9. und Nachmittag um i Uhr d^r
Anfang gemacht werden könne, wenn sich bis dahin bereits eine'anae-
meffene Äüzahl K^f tu j^gt t m r s M n ^ wn-d. ^

" ^ ^ " V o n ^ e r R. F- Herrlchaft Freudmthall wird durch gegen-
wärtiges Edikt allgemein bekannt gemacht: Es feie von dcm Ge-
richte«»: die Erofnung einrS Konkurses über das gtfammtc nn Lan-
de Kram befindliche bewegliche und unbewegliche Vermögen des zu
Fra^dors dnv-hnten dlesstitlgen Klcinhäus^ers Valenlin Sedniker
gtw.Uiger worden-

Daher w;rd jedermann, der an erstgcdachten Verschuldeten
eine Forderung Zu steUen berechtiget zusein glaubt, andurch erinnert, sie
bei dcr alN den '7>ApNl d. I . srüde um 9 Uhr in dcr dtesortigen
AmtMnz l ' t ausgcsHrichlnen Anunldungstagsatzung so gewlß einzu-
reichen und zu ltqu-dkcn, auch das Recht. Krajt dessen er ln, -
dieje oder jene Klaffe ächzt zu werden vcrlanget, zu erweisen,
a!s im widrigen, nach Verlaut des erstdestlmmttn Tages, Nie-
mand mehr angehöret werde, und derjenige, der seme Fordtrungen
nlcht angcmeldei hat, m Rücksicht d^s gsammten im Lalde
Kram bcftndllchen Vermögens des deuanntell Verschuldeten o' i ,
ne Ausnahme auch dann abgewiesen werden 'oll w nn il^n
gleich cm oder wenn sie au n
km eigMs Gut von der Majja zu fordern hätten, oder
wenn selne Mlderulig auf ein liegcnws Gul des Verschuldeten
vorgemerket wäre, dergestalt, daß em solcher Gläubiger falls er in dte
Maffa schuldig sem j r l l te , dle SHuld ungchtndert des ^(..mpLnsa.
tiou3-Eigenthums-00er Pfand^eclftes, das ihnen sonst ;u statten
gekommen wäre abzutragen verhalten werden würoen. ^ ' "

Frcudcnthall dell 12. Hornung 1820. '

tannt gemacht: ^s sey der 3ntraa in dem ^n iw l l ^ „ s , ' »„ d . "
SpitalgMemme Wohnungen)d3^ chenc?E^Nud^Hö
^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ? " .^ Magazinen zllzunchten, und auf künstigen
Mlchaelts tu Bestand auszugeben, nämlich: ' ^^

I m zweyteu Stockigen den Laybach Fluß, eine Wohnung hon
4 Zimmer, Küche, Speiskammer, Keller, Holzlege, und einer
Kammer unter dem Dach.



ersten Stock,
den Laidach Fluß, eine Wohnung von? Zimmer, Küche, Speis-
gewölb, Fleiler, Holzlege und einer Kammer unter dem Dach.

Zu ebener Erde werden alle bisherige Wohnzinnner an der Spi-
talgasse, und an der Seite gegen den Laibach Fluß, in Handlungs-
gewölbe und Gewcrbslädcn, einige auch, wenn Liebhaber hierzu als
Meistvieter verbleiben sollten, zu Magazine/ sämmtlich mit denr
Ausgang von aussen umgestellet werden.

Um nml bor wirklicher Zurichtung versichert zu ftyn,dasialles mit'
Nutzen des Armenfonds an Mann gebracht werden, wird hiemit
eine Verstcigerungstagsalzung auf den 2oten nächst künftigen Mo-
nats März dergestalt bestimmt,dasi an diesem Tage frühe um 9
Uhr die Bestandlustigen sich m der Direkzionskanzley einfitttzen, die'
Zurichtungsantrage und Bedingnisse einsehen, ihre Anböthe für
ein oder anderes ad Protocollum geben, und bey erfolgenKer höch-
ster Begnehmiqung gewartigen sollen, daß die von ihnen als Meist-
biether behaupteten Stücke zugeschlagen, und die Bestand-Con-
tracte werden errichtet werden.

Sollten Vestandslustige Belieben haben, noch bor der Tagsatz-
UNg die Baurisse nnv Zurichtungsantrage einzusehen, so werden
ihnen solche am iztcn März in der Dirckzionskanzley in den ge^
wohnlichen Amtsstunden vorgelegt werden.

Laibach, den 22ten Febr. 1800̂

Vor ladungs -Ed ik t
Zur Prüfung für die erledigte hicrlandige Fiskalamts-Adjunktens

Stelle.
Da die hier Landes in Erledigung gekommene Fiskalamts-Ad-

junttens Bedtenstung, zu Folge bestehender höchster Vorschrift,
über eine gemeinschaftlich von Weser Landevstelle und dem kais. kön.
I . O. Appellazionsgericht abzuhaltende Konkurs-Prüfung zu ver-
leihen kömmt, und zu diesen Konkurs der zite des künftigen Mo-
nats März hier m Graz bestimmet worden ist; so haben jene, so
diese mit einen Gehalt von jährlich 1002 fl. verbundene Fiskalamts-
Mlmttens Vcdtenstung zn erhalten wünschen, am obigeu Tag sich
bry dem Konkurs aUhier einzufinden, und den mit ihnen vorzuneh-
menden Prüfnngen zu unterziehen, überhaupt aber sich an den
H<'rrn Gubermalrath und Hofkammerprokurator von Person, des
Ortes und der Stunde wegen zu verwenden.

Graz, am 8ten Hornung 1300.


